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Stadt Bad Salzuflen 
 
372 Wahlbekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen 

zur Stichwahl des Landrates für den Kreis Lip-
pe und zur Stichwahl des Bürgermeisters für 
die Stadt Bad Salzuflen am 27.September 2015 

 
1. Am 27. September 2015 findet 
 

die Stichwahl zum Landrat- und zum Bürgermeister 
 
 statt. Die Stichwahlen zum Landrat- und zum Bür-

germeister sind miteinander verbunden, sie finden 
gleichzeitig statt. Die Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Bad Salzuflen ist in 26 Stimmbezirke für die 

Landratswahl und in 26 Stimmbezirke für die Bürger-
meisterwahl eingeteilt worden. 
 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit  

 
 vom 10. August 2015 bis 22. August 2015 übersandt 

worden sind, sind 
 
 der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in 

dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Die Wahlbe-
nachrichtigungen für die Wahl am 13.09.2015 haben 
weiterhin ihre Gültigkeit. 

 
Das gesamte Stadtgebiet gehört zu einem Wahlbezirk 
für die Landratswahl und die Bürgermeisterwahl. 

 
Die Briefwahlvorstände treten um 15:00  Uhr in fol-
genden Räumen des Rathauses zusammen, und 
zwar der 
 
Briefwahlvorstand I – Briefwahlbezirk 259 - 
Besprechungsraum Nr. 5.13 im 5. Obergeschoss, 
 
Briefwahlvorstand II – Briefwahlbezirk 269 - 
Sitzungsraum East Yorkshire im Erdgeschoss, 
 
Briefwahlvorstand III – Briefwahlbezirk 279 - 
Sitzungsraum Luckenwalde im Erdgeschoss, 
 
Briefwahlvorstand IV – Briefwahlbezirk 289 - 
Sitzungsraum Millau im Erdgeschoss 
 
Briefwahlvorstand V – Briefwahlbezirk 299 – 
Besprechungsraum E1 im Erdgeschoss 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 

des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er eingetragen ist.  

 
 Die Stichwahl zum Landrat- und zum Bürgermeis-

ter wurden auf einem gemeinsamen Wahlbenachrich-
tigungsbrief mitgeteilt. Die Wähler haben die Wahl-
benachrichtigung und einen gültigen Ausweis (Iden-
titätsnachweis) zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbe-
nachrichtigungen für die Wahl am 13.09.2015 haben 
weiterhin ihre Gültigkeit. 
 

 
 

 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt 

werden.  
 
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im 

Wahlraum bereitgehalten werden. Jeder Wähler er-
hält beim Betreten des Wahlraumes die Stimmzettel 
ausgehändigt. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer den Namen des Kandidaten, die Bezeich-
nung der Partei und ihrer Kurzbezeichnung bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung 
und ihr Kennwort. Rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung. Der Wähler gibt in der Weise seine 
Stimme ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf anderer Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Wahlvorschlag sie gelten soll.  

 
 Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahl-

zelle des Wahlraumes gekennzeichnet und so zu-
sammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden 
kann, wie er gewählt hat.  

 
 Der Wähler hat für die Landrats- und Bürgermeis-

terwahl jeweils eine Stimme.  
 
 Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewer-

ber gekennzeichnet werden.  
 
Die Stimmzettel für die Stichwahl unterscheiden sich 

wie folgt: 
 
a) für die Landratswahl 

ein roter  Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
 
b) für die Bürgermeisterwahl 

ein grüner Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausge-
stellt ist, wählen. Die Wahl erfolgt durch 
 
a)  Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbe-

zirk des maßgeblichen Wahlbezirks 
 
oder 
 

b) durch Briefwahl.  
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde die Briefwahlunterlagen (amtliche 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaf-
fen. Wurde bereits beim Briefwahlantrag für die Wahl 
am 13.09.2015 vermerkt, dass der Briefwahlantrag 
auch für eine mögliche Stichwahl gelten solle, so 
werden die Briefwahlunterlagen automatisch zuge-
sandt 
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Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln - im verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag - und dem unterschriebe-
nen Wahlschein ist so rechtzeitig an die auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zu übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltage bis 16.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der ange-
gebenen Stelle abgegeben oder mit der Deutschen 
Bundespost kostenfrei versandt werden. Auch die per 
Post aufgegebenen Briefe müssen am 27. September 
2015 bis 16:00 Uhr im Wahlamt sein. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben.  
 (§ 25 Kommunalwahlgesetz). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Bad Salzuflen, den 15.09.2015 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Wolfgang Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
 
 
 
373 Einladung zur Wahlausschusssitzung 
 

E I N L A D U N G 
 

zur Wahlausschusssitzung 
 

am Montag, den 28.09.2015 
 
Sitzungsbeginn:  um 17:00 Uhr   
 
Sitzungsort: Rathaus,  

Rudolph Brandes Allee 19, 32105 Bad 
Salzuflen 

 
Tagesordnung: 
 
 ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Feststellung des Wahlergebnisses zur  

Bürgermeisterstichwahl am 27.09.2015 
 
Wahlleiter 
Dr. Wolfgang Honsdorf 
 
Hiermit werden Ort und Zeit der Wahlausschusssitzung öf-
fentlich bekannt gemacht. Jedermann hat Zutritt zur Sit-
zung. Der Wahlleiter weist darauf hin, dass der Wahlaus-
schuss ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Bei-
sitzer beschlussfähig ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bad Salzuflen, den 15.09.2015 
Der Bürgermeister 
 

 
Dr. Wolfgang Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
 
 
 
374 Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl 

des/der Bürgermeisters/in der Stadt Bad Salzu-
flen am 13.09.2015 
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375 7. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 

2014/2020 am 30.09.2015 
 
Am Mittwoch, dem 30.09.2015, um 17.00 Uhr findet im 
großen Sitzungssaal des Rathauses die 7. Sitzung des Ra-
tes der Stadt Bad Salzuflen in der Wahlperiode 2014/2020 
statt.  
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 

 
1. Einwohnerfragestunde 

Anfragen sind bis Montag, den 
28.09.2015 
schriftlich beim Bürgermeister einzu-
reichen 
 

2. Niederschrift über die 6. Sitzung des 
Rates am 24.06.2015 
 - öffentlicher Teil - 
 

3. Mitteilungen des Bürgermeisters und 
der Verwaltung sowie Beantwortung 
schriftlicher Anfragen 
 

4. Bericht über laufende Beschlüsse 
 

5. Fraktionsanträge 
 

5.1. Gesundheitskarte für Flüchtlinge 
- Antrag der Fraktion DIE PIRATEN - 
 

6. Bericht zur Haushaltsausführung 
2015 mit dem Stand 30.06.2015 
 

7. Gesamtabschluss des „Konzerns 
Stadt Bad Salzuflen" zum 31.12.2011 
 

8. Einbringung Entwurf Haushaltssat-
zung 2016, Haushaltsplan und Anla-
gen 
 

8.1. Stellenplan 2016 
 

9. Kommunale Beiträge für die Nord-
westdeutsche Philharmonie e. V. 
(NWD) für die Jahre 2016 bis 2020 
 

10. Machbarkeitsstudie für die hauptamt-
lich besetzte Feuerwache der Stadt 
Bad Salzuflen 
 

11. Ortsrecht 
 

11.1. Gebührensatzung für die Friedhöfe der 
Stadt Bad Salzuflen 2016 
 

11.2. Gebührensatzung für die Abwasserbe-
seitigung, die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen, die Ab-
fallentsorgung und die Straßenreinigung 
der Stadt Bad Salzuflen 2016 
 

11.3. Dritte Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Errichtung und Unterhal-
tung von Übergangsheimen für auslän-
dische Flüchtlinge in der Stadt Bad Sal-
zuflen 
 

 
11.4. Aufhebung der Satzung über die förmli-

che Festlegung des Sanierungsgebietes 
"Stadtkern Schötmar" 
 

11.5. Ladenöffnungszeiten aufgrund der Ver-
ordnung über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen in der Stadt Bad Salzuflen 
an Sonn- und Feiertagen vom 18. Mai 
2009 
 

12. Ausschüsse 
 

12.1. Neubildung von Ausschüssen 
- Antrag der Fraktionen CDU und SPD - 
 

12.2. Neubesetzung der Ausschüsse  
(ohne Jugendhilfeausschuss) 
 

12.3. Regelung der Zusammensetzung der 
Ausschüsse 
 

12.4. Wahl der Mitglieder des Wahlausschus-
ses 
 

12.5. Bestimmung der Ausschussvorsitzenden 
und der stellvertretenden Ausschussvor-
sitzenden 
 

13. Umbesetzung von Gremien 
 

13.1. Umbesetzung im Jugendhilfeausschuss 
- Antrag der SPD-Fraktion - 
 

14. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

1. Niederschrift über die 6. Sitzung des 
Rates am 24.06.2015  
- nichtöffentlicher Teil - 
 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters und 
der Verwaltung sowie Beantwortung 
schriftlicher Anfragen 
 

3. Bericht über laufende Beschlüsse 
 

4. Änderung der Gesellschaftsverträge 
der AOV GbR und der AOV 
IT.Services GmbH 
 

5. Mittelbare Beteiligung der Stadtwerke 
Bad Salzuflen GmbH über die Lippe 
Energie Verwaltungs-GmbH an weite-
ren Kommanditgesellschaften 
 

6. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 
Bad Salzuflen, den 16.09.2015 
 
 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
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Stadt Barntrup 
 
376 Wahlbekanntmachung der Stadt Barntrup über 

die Stichwahl zur Landratswahl am 27. Sep-
tember 2015 

 
Am 27. September 2015 findet die Stichwahl 

 
des Landrates des Kreises Lippe 

 
statt. Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
1. Die Stadt Barntrup ist in 14 allgemeine Stimmbezirke 

eingeteilt. 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-

tigten in der Zeit vom 10. August 2015 bis 23. August 
2015 übersandt worden sind, sind der Gemeinde-
stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte wählen kann. 

 
2. Jeder Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist.  

 
Damit der Wähler sich auf Verlangen über seine Person 
ausweisen kann, ist der Personalausweis –bei auslän-
dischen Unionsbürgern deren Identitätsausweis- oder 
Reisepass mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll 
ebenfalls mitgebracht werden.  
 

3. Für die Wahl wird mit amtlich hergestellten Stimmzet-
teln gewählt, die im Wahlraum bereitgehalten werden. 

 
Jeder Wähler hat nur eine Stimme.  
Auf dem Stimmzettel kann nur ein Bewerber für die 
Wahl des Landrats gekennzeichnet werden. 
Die Stimmzettelfarbe ist rot mit jeweils schwarzem 
Aufdruck. 

 
4. Der Wähler gibt seine Stimme ab, indem durch Ankreu-

zen oder auf andere Weise eindeutig kenntlich gemacht 
wird, welchem Bewerber die Stimme gelten soll.  

 
 Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlka-

bine des Wahlraumes oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet 
werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er ge-
wählt hat. 

 
 Wähler, die des Lesens unkundig sind oder wegen ei-

ner körperlichen Behinderung gehindert sind, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in 
die Wahlurne zu werfen, können eine andere Person 
zur Hilfe bei der Stimmabgabe in Anspruch nehmen. 

 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk des Kreises Lippe oder 

b) durch Briefwahl 
  teilnehmen. 
 
 
 
 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag von 
der Gemeindebehörde einen amtlichen gelben Stimm-
zettel, einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag und ein 
Merkblatt für die Briefwahl. Er kennzeichnet persönlich 
den Stimmzettel, legt den Stimmzettel in den amtlichen 
blauen Stimmzettelumschlag, verschließt diesen, unter-
zeichnet die auf dem (rot-weißen) Wahlschein vorge-
druckte Versicherung an Eides Statt, steckt den unter-
schriebenen sowie mit Ort und Datum versehenen 
Wahlschein und den verschlossenen blauen Stimmzet-
telumschlag in den amtlichen roten Wahlbriefumschlag 
und verschließt auch diesen. Der Wähler muss seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebe-
nen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er 
dort am Wahltag spätestens bis 16.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Der Briefwahlvorstand der Stadt Barntrup tritt am 
Wahltag um 16.00 Uhr im Rathaus der Stadt Barntrup, 
Mittelstraße 38, Sitzungssaal, zusammen. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. 

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 

einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
7. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Barntrup, den 16. September 2015 
 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
(Schell) 

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
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Stadt Blomberg 
 
377 Wahlbekanntmachung der Stadt Blomberg 

über die Stichwahl zum Amt des Landrates des 
Kreises Lippe am 27. September 2015 

 
Die Stichwahl um das Amt des Landrats des Kreises Lippe 
zwischen den Bewerbern 
 
Friedel Heuwinkel 
(Landrat) 
Fürstenallee 1, 33189 Schlangen (CDU) 
 
und 
 
Dr. Axel Lehmann 
(Freier Journalist) 
Im Hoffeld 30 A, 32760 Detmold (SPD) 
 

findet am 27. September 2015 statt und dauert von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
1. Die Stadt Blomberg ist in 12 allgemeine Stimmbezirke 

eingeteilt. 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-

tigten in der Zeit vom 10.08.2015 bis 23.08.2015 über-
sandt worden sind, sind der Gemeindestimmbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
wählen kann. Bei der Wahl soll entweder die Wahlbe-
nachrichtigung oder ein amtlicher Ausweis vorgelegt 
werden.  

 
Die Briefwahlvorstände der Stadt Blomberg treten am 
Wahltag um 16.00 Uhr im Bürgerbüro in den Zimmern 
Nr. 2 und 7, Altes Amtsgericht, Am Martiniturm 1, 32825 
Blomberg zusammen. 

 
2. Jeder Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist.  

 
Der Wähler hat einen gültigen Personalausweis –
ausländische Unionsbürger ihren Identitätsausweis- 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen, damit er sich 
auf Verlangen über seine Person ausweisen kann. 
 

3. Für die Wahl wird mit amtlich hergestellten Stimmzet-
teln gewählt (rot mit schwarzem Aufdruck), die im 
Wahlraum bereitgehalten werden. 

 
Der Wähler hat eine Stimme.  

 
4. Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er 

den Namen des Bewerbers, dem er seine Stimme ge-
ben will, in der dafür vorgesehenen Spalte des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Bewerber die Stimme gelten soll. 

 
 Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlka-

bine des Wahlraumes oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet 
werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er ge-
wählt hat. 

 
 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 

Wahl  
 

a) durch Stimmabgabe in dem Wahlraum eines 
beliebigen Stimmbezirkes des Kreises Lip-
pe oder 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
Jeder Wahlberechtigte, der durch Briefwahl wählen 
möchte, erhält auf Antrag durch das Wahlteam der 
Stadt Blomberg für die Stichwahl einen Wahlschein, ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzet-
telumschlag (blau), einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
(rot) und ein Merkblatt für die Briefwahl. Er muss seinen 
verschlossenen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, 
dass er dort am Wahltag spätestens bis 16.00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 

und nur persönlich ausüben.  
 
7. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 

einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jeder hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Blomberg, 16. September 2015  
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
gez. Stodieck 

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
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Stadt Detmold 
 
378 Wahlbekanntmachung der Stadt Detmold über 

die Stichwahl zum Amt des Landrates des 
Kreises Lippe am 27. September 2015 

 
• Die Stichwahl um das Amt des Landrats des Krei-

ses Lippe zwischen den Bewerbern 
 
Friedel Heuwinkel 
(Landrat) 
Fürstenallee 1, 33189 Schlangen (CDU) 
 
und 
 
Dr. Axel Lehmann 
(Freier Journalist) 
Im Hoffeld 30A, 32760 Detmold (SPD) 
 

findet am 27. September 2015 statt und dauert von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
1. Die Stadt Detmold ist in 50 allgemeine Stimmbezirke 

eingeteilt. 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-

tigten in der Zeit vom 10.08.2015 bis 23.08.2015 über-
sandt worden sind, sind der Gemeindestimmbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem die/der Wahlberech-
tigte wählen kann. Bei der Wahl soll entweder die 
Wahlbenachrichtigung oder ein amtlicher Ausweis vor-
gelegt werden.  

 
Die 8 Briefwahlvorstände der Stadt Detmold treten um 
15.00 im Rathaus am Markt, Großer und Kleiner Sit-
zungssaal, Marktplatz 5, 32756 Detmold, zusammen. 

 
2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie/er eingetragen ist.  

 
Die/Der Wähler/in hat einen gültigen Personalausweis –
ausländische Unionsbürger: ihren Identitätsausweis- 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen, damit sie / er 
sich auf Verlangen über ihre/seine Person ausweisen 
kann. 
 

3. Für die Wahl wird mit amtlich hergestellten Stimmzet-
teln gewählt (rot mit schwarzem Aufdruck), die im 
Wahlraum bereitgehalten werden. 

 
Die/Der Wähler/in hat eine Stimme.  

 
4. Die/Der Wähler/in gibt ihre/seine Stimme in der Weise 

ab, dass sie/er den Namen des Bewerbers, dem sie/er 
ihre/seine Stimme geben will, in der dafür vorgesehe-
nen Spalte des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber die Stimme gel-
ten soll. 

 
 Die Stimmzettel müssen von der Wählerin / vom Wähler 

in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusam-
mengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, 
wie sie/er gewählt hat. 

 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, 

können an der Wahl  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk des Kreises Lippe oder 

b) durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 

Jede/r Wahlberechtigte, die/der durch Briefwahl wählen 
möchte, erhält auf Antrag durch das Wahlteam der 
Stadt Detmold für die Stichwahl einen Wahlschein, ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzet-
telumschlag (blau), einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
(rot) und ein Merkblatt für die Briefwahl. Sie/er muss ih-
ren/seinen verschlossenen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort am Wahltag spätestens bis 16.00 
Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur 

einmal und nur persönlich ausüben.  
 
7. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 

einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jede/r hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Detmold, 16. September 2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Gez. Heller  

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
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Gemeinde Dörentrup 
 
379 Wahlbekanntmachung der Gemeinde 

Dörentrup über die Stichwahl zum Amt des 
Landrates des Kreises Lippe am 27. Septem-
ber 2015 

 
• Die Stichwahl um das Amt des Landrates des Krei-

ses Lippe zwischen den Bewerbern 
 
Friedel Heuwinkel 
(Landrat) 
Fürstenallee 1, 33189 Schlangen (CDU) 
 
und 
 
Dr. Axel Lehmann 
(Freier Journalist) 
Im Hoffeld 30A, 32760 Detmold (SPD) 
 

findet am 27. September 2015 statt und dauert von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
c) Die Gemeinde Dörentrup ist in 6 allgemeine Stimmbe-

zirke eingeteilt. 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-

tigten in der Zeit vom 10.08.2015 bis 23.08.2015 über-
sandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem die/der Wahlberechtigte wäh-
len kann. Bei der Wahl soll entweder die Wahlbenach-
richtigung oder ein amtlicher Ausweis vorgelegt werden.  

 
Der Briefwahlvorstand der Gemeinde Dörentrup tritt am 
Wahltag um 16.00 in 32694 Dörentrup, Poststraße 11, 
Rathaus,  zusammen. 

 
2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie/er eingetragen ist.  

 
Die/Der Wähler/in hat einen gültigen Personalausweis –
ausländische Unionsbürger: ihren Identitätsausweis- 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen, damit sie / er 
sich auf Verlangen über ihre/seine Person ausweisen 
kann. 
 
 

3. Für die Wahl wird mit amtlich hergestellten Stimmzet-
teln gewählt (rot mit schwarzem Aufdruck), die im 
Wahlraum bereitgehalten werden. 

 
Die/Der Wähler/in hat eine Stimme.  

 
4. Die/Der Wähler/in gibt ihre/seine Stimme in der Weise 

ab, dass sie/er den Namen des Bewerbers, dem sie/er 
ihre/seine Stimme geben will, in der dafür vorgesehe-
nen Spalte des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber die Stimme gel-
ten soll. 

 
 Die Stimmzettel müssen von der Wählerin / vom Wähler 

in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusam-
mengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, 
wie sie/er gewählt hat. 

 
d) Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein ha-

ben, können an der Wahl  
 

e) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk des Kreises Lippe oder 

f) durch Briefwahl 
  teilnehmen. 

 
Jede/r Wahlberechtigte, die/der durch Briefwahl wählen 
möchte, erhält auf Antrag von der Gemeinde Dörentrup 
für die Stichwahl einen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
(blau), einen amtlichen Wahlbriefumschlag (rot) und ein 
Merkblatt für die Briefwahl. Sie/er muss ihren/seinen 
verschlossenen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, 
dass er dort am Wahltag spätestens bis 16.00 Uhr ein-
geht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur 

einmal und nur persönlich ausüben.  
 
7. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 

einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jede/r hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Dörentrup, den 15. September 2015 
 
Gemeinde Dörentrup 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
 
Friedrich Ehlert 

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
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Gemeinde Extertal 
 
380 Wahlbekanntmachung der Gemeinde Extertal 

über die Stichwahl des Landrates des Kreises 
Lippe am 27. September 2015 

 
Am 27. September 2015 findet die 
 

Stichwahl des Landrates des Kreises Lippe 
 
statt. Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
Die Gemeinde Extertal ist in 18 allgemeine Stimmbezirke 
eingeteilt.  
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 10. bis 23. August 2015 übersandt worden 
sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag zur Prüfung der 
eingegangenen Wahlbriefe und zur anschließenden Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 14.00 Uhr im Rathaus 
Extertal, Mittelstraße 36, 32699 Extertal, 2. Obergeschoss, 
Raum 205, zusammen. 
 
Jede/-r Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 
Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie/er 
eingetragen ist. 
 
Die/Der Wähler/-in hat die Wahlbenachrichtigung und einen 
gültigen Ausweis zur Wahl mitzubringen, damit sie/er sich 
auf Verlangen über ihre/seine Person ausweisen kann. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Stichwahl vorgelegt 
werden. 
 
Gewählt wird mit einem amtlichen Stimmzettel, der im 
Wahlraum bereitgehalten wird.  
Der Wähler hat eine Stimme. 
 
Auf dem Stimmzettel kann nur ein Bewerber für das Amt 
des Landrates des Kreises Lippe gekennzeichnet wer-
den. 
 
Die Stimmzettelfarbe ist rot mit jeweils schwarzem Auf-
druck. 
 
Die/Der Wähler/-in gibt ihre/seine Stimme in der Weise ab, 
dass sie/er den Namen des Bewerbers, dem sie/er ih-
re/seine Stimme geben will, in der dafür vorgesehenen 
Spalte des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin/vom Wähler in ei-
ner Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet 
werden, dass nicht erkannt werden kann, wie sie/er ge-
wählt hat. 
 
Wähler, die des Lesens unkundig sind oder wegen einer 
körperlichen Behinderung gehindert sind, den Stimmzettel 
zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu 
werfen, können eine andere Person zur Hilfe bei der 
Stimmabgabe in Anspruch nehmen.  
 

 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbe-

zirk des Kreises Lippe oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen roten Stimmzettel, ei-
nen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, einen amtli-
chen roten Wahlbriefumschlag und ein Merkblatt für die 
Briefwahl. Sie/Er kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, 
legt den Stimmzettel in den amtlichen blauen Stimmzettel-
umschlag, verschließt diesen, unterzeichnet die auf dem 
(rot-weißen) Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Ei-
des Statt, steckt den unterschriebenen sowie mit Ort und 
Datum versehenen Wahlschein und den verschlossenen 
blauen Stimmzettelumschlag in den amtlichen roten Wahl-
briefumschlag und verschließt auch diesen. 
 
Die/Der Wähler/in muss ihren/seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen blauen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzei-
tig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 16.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommunalwahlgesetz). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches). 
 
Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
Extertal, 17.09.2015 
 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Hans Hoppenberg 

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
381 Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl 

des Bürgermeisters der Stadt Horn-Bad Mein-
berg am 13.09.2015 
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382 Wahlbekanntmachung der Stadt Horn-Bad 

Meinberg 
 
1. Am 27. September 2015 finden gemeinsame Stichwah-

len des Bürgermeisters der Stadt Horn-Bad Meinberg 
und des Landrates des Kreises Lippe statt. 
 

 Die Wahlen dauern von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Stadt Horn-Bad Meinberg ist in 22 allgemeine 

Stimmbezirke (16 Wahlbezirke) eingeteilt. 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-

tigten in der Zeit vom 10.08.2015 bis 23.08.2015 über-
sandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wäh-
len hat. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist.  

 
 Die Wähler sollen die Wahlbenachrichtigung und einen 

gültigen Ausweis zur Wahl mitbringen, damit sie sich 
auf Verlangen über ihre Person ausweisen können. 

 
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahl-

raum bereitgehalten werden.  
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlka-
bine des Wahlraumes oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er ge-
wählt hat. 
 
Der Wähler hat je eine Stimme für die Wahl des Bürger-
meisters der Stadt Horn-Bad Meinberg und des Landra-
tes des Kreises Lippe. 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel, die sich farblich vonei-
nander unterscheiden, kann nur ein Bewerber gekenn-
zeichnet werden. Die Farbe des Stimmzettels für die 
Wahl des Bürgermeisters ist weiß, die Farbe des 
Stimmzettels für die Wahl des Landrates ist rot, jeweils 
mit schwarzem Aufdruck. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme jeweils in der Weise ab, 
dass er durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Bewerber sie gelten soll. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 

Wahl: 
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk 
des Wahlgebietes 
 
oder 

 
durch Briefwahl teilnehmen. 

 
 
 
 

 
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 

Stadt Horn-Bad Meinberg die Briefwahlunterlagen (amt-
liche Stimmzettel, einen amtlichen blauen Stimm-
zettelumschlag, einen amtlichen roten Wahlbrief-
umschlag sowie ein Merkblatt für die Briefwahl) be-
schaffen. 

 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln -im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag- und dem unterschriebenen 
Wahlschein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zu übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses am Wahltag um 15.00 Uhr im Rathaus 
der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 4, 32805 
Horn-Bad Meinberg, zusammen. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 

und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommunalwahl-
gesetz).  

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 

einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht o-
der eine solche Tat versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches). 

 
Horn-Bad Meinberg, den 16.09.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
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Gemeinde Kalletal 
 
383 Wahlbekanntmachung 
 
Am 27. September 2015 findet die Stichwahl des Landra-
tes des Kreises Lippe statt. 
 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
1. Die Gemeinde Kalletal ist in 19 allgemeine Stimmbezir-

ke eingeteilt. 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-

tigten in der Zeit vom 10. August 2015 bis zum 23. Au-
gust 2015 übersandt wurden, sind der Stimmbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
wählen kann.  

 
2. Jede wählerberechtigte Person kann nur in dem Wahl-

raum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist. 

  
Die Wähler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung 
und ihren Personalausweis, Unionsbürger einen gülti-
gen Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen. Sie haben sich auf Verlangen des Wahlvor-
standes über ihre Person auszuweisen.  
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.   
 

3. Für jede Wahl wird mit amtlich hergestellten Stimmzet-
teln gewählt, die im Wahlraum bereitgehalten werden. 

 
Der Wähler hat für die Stichwahl zur Landratswahl eine 
Stimme. Auf dem Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
für das Amt des Landrates des Kreises Lippe gekenn-
zeichnet werden. Der Stimmzettel für die Stichwahl des 
Landrates ist rot mit schwarzem Aufdruck. 

 
4. Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er 

den Namen des Bewerbers, dem er seine Stimme ge-
ben will, in der dafür vorgesehenen Spalte des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber die Stimme gelten soll. 

 
 Die Stimmzettel müssen von dem Wähler in einer 

Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und so zusammenge-
faltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. 

  
Wähler, die des Lesens unkundig sind oder wegen ei-
ner körperlichen Behinderung gehindert sind, den 
Stimm-zettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in 
die Wahlurne zu werfen, können eine andere Person 
zur Hilfe bei der Stimmabgabe in Anspruch nehmen.
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein besitzen, können an der 

Wahl  
  

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk im Gebiet des Kreises Lippe 
  
 oder 

b) durch Briefwahl 
 teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag von 
der Gemeindebehörde für die Stichwahl einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen blauen Stimmzettel-
umschlag, einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag 
sowie ein Merkblatt für die Briefwahl. Der Wähler kenn-
zeichnet persönlich die Stimmzettel, legt den Stimmzet-
tel in den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, ver-
schließt diesen, unterzeichnet die auf dem (rot-weißen) 
Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides Statt, 
steckt den unterschriebenen sowie mit Ort und Datum 
versehenen Wahlschein und den verschlossenen blau-
en Stimmzettelumschlag in den amtlichen roten Wahl-
briefumschlag und verschließt auch diesen. 
 
Der Wähler muss den roten Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
16.00 Uhr eingeht. Ein später eingehender Wahlbrief 
wird bei der Wahl nicht berücksichtigt. 
 
Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses für die Stichwahl am Wahltag um 
14.30 Uhr in 32689 Kalletal, Verwaltungsgebäude „Rin-
telner Straße 3, zusammen. Das Briefwahlergebnis wird 
durch die Briefwahlvorstände ermittelt. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 

und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommunalwahlge-
setz). 

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 

einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht o-
der eine solche Tat versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
7. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Vorstehende Wahlbekanntmachung ist auch auf der Inter-
netseite der Gemeinde Kalletal (www.kalletal.de) unter der 
Rubrik „Bekanntmachungen“ einsehbar. 
 
Kalletal, den 14. September 2015 
 
In Vertretung: 
 
 
(Fischer) 

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
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Stadt Lage 
 
384 Wahlbekanntmachung der Stadt Lage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



716 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 717 
 

 

 

Alte Hansestadt Lemgo 
 
385 Wahlbekanntmachung 

Am 27. September 2015 findet die Stichwahl 
des Landrats des Kreises Lippe statt. Die Wahl 
dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
g) Die Alte Hansestadt Lemgo ist in 22 allgemeine Stimm-

bezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 10. August 2015 bis 23. August 
2015 übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem die/der Wahlberech-
tigte zu wählen hat. 
 
Die drei Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses am Wahltag um 13.00 Uhr in 
Lemgo, Rathaus, Marktplatz 1, Großer Sitzungssaal, Al-
te Ratsstube und Neue Ratsstube, 32657 Lemgo, zu-
sammen. 
 

2. Jede / Jeder Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum 
des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie / er eingetragen ist.  

 
Die Wählerin / Der Wähler hat die Wahlbenachrichti-
gung und einen gültigen Ausweis zur Wahl mitzubrin-
gen, damit sie / er sich auf Verlangen über ihre / seine 
Person ausweisen kann. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Stichwahl abge-
geben werden. 
 

3. Für die Stichwahl wird mit einem amtlich hergestellten 
Stimmzettel gewählt, der im Wahlraum bereitgehalten 
werden. Der Stimmzettel ist rot mit schwarzem Auf-
druck. 

 
Die Wählerin / Der Wähler hat eine Stimme. Auf dem 
Stimmzettel kann nur ein Bewerber gekennzeichnet 
werden. 
 

4. Die Wählerin / Der Wähler gibt ihre / seine Stimme in 
der Weise ab, dass sie / er den Namen des Bewerbers, 
dem sie ihre / er seine Stimme geben will, in der dafür 
vorgesehenen Spalte des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem Bewerber die Stim-
me gelten soll. 

 
Die Stimmzettel müssen von der Wählerin / vom Wähler 
in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusam-
mengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, 
wie sie / er gewählt hat. 
 
h) Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
 
 
 
 

 
6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, 

können an der Wahl 
 

i) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm-
bezirk des Wahlgebiets (Kreis Lippe) oder 

j) durch Briefwahl teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, kennzeichnet persön-
lich den mit dem Wahlschein übersandten roten Stimm-
zettel, legt ihn in den amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf 
dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides 
Statt, steckt den unterschriebenen sowie mit Ort und 
Datum versehenen Wahlschein und den verschlosse-
nen blauen Stimmzettelumschlag in den amtlichen ro-
ten Wahlbriefumschlag und verschließt diesen. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr 
eingeht. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle abgegeben werden. 
 

7. Jede / Jeder Wahlberechtigte kann ihr / sein Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommu-
nalwahlgesetz). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Lemgo, 15.09.2015 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 
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Stadt Lügde 
 
386 Wahlbekanntmachung  der Stadt Lügde über 

die Wahl des Landrates des Kreises Lippe 
(Landratswahl) – Stichwahl - am 27. September 
2015 

 
Die Wahl des Landrates des Kreises Lippe (Landratswahl) 
– Stichwahl -  findet am 27. September 2015 statt. 
 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
1. Die Stadt Lügde ist in 13 allgemeine Stimmbezirke ein-

geteilt. 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-

tigten in der Zeit vom 10. August 2015 bis 23. August 
2015 übersandt werden, sind der Landratswahlbezirk, 
der Gemeindestimmbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann. 

 
2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er/sie eingetragen ist. 

  
Damit der/die Wähler/in sich auf Verlangen über sei-
ne/ihre Person ausweisen kann, ist der Personalaus-
weis –bei ausländischen Unionsbürgern deren Identi-
tätsausweis oder Reisepass- zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll ebenfalls mitgebracht 
werden.  
 

3. Für diese Wahl wird mit einem amtlich hergestellten 
Stimmzettel gewählt, der im Wahlraum bereitgehalten 
und  vor Feststellung der Wahlberechtigung ausgehän-
digt wird. 

 
Der Wähler hat für die Wahl, für die er wahlberechtigt 
ist, eine Stimme. Auf dem Stimmzettel kann nur ein 
Bewerber für das Amt des Landrates des Kreises Lippe 
gekennzeichnet werden. 

 
Der Stimmzettel ist rot mit schwarzem Aufdruck. 

 
4. Der/Die Wähler/in gibt seine/ihre Stimme  ab, indem 

durch Ankreuzen oder auf andere Weise kenntlich ge-
macht wird, welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 

 
 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle 

des Wahlraumes oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und so zusammengefaltet wer-
den, dass 

 seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
Wähler, die des Lesens unkundig sind oder wegen ei-
ner körperlichen Behinderung gehindert sind, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in 
die Wahlurne zu werfen, können eine andere Person 
zur Hilfe bei der Stimmabgabe in Anspruch nehmen. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 

Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausge-
stellt ist,  
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder 
b) durch Briefwahl 

 teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag von 
der Stadt Lügde für die Wahl, für die er wahlberechtigt 
ist, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag, einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag und ein Merkblatt für die Briefwahl. Er/Sie muss 
seinen/ihren Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt um 15.00 Uhr in einem Wahl-
raum der Stadt Lügde im Rathaus Lügde, Am Markt 1, 
Lügde, zusammen. 

 
6. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur 

einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommunal-
wahlgesetz). 

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 

einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht o-
der eine solche Tat versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
7. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Lügde, den 16. September 2015 
 
Stadt Lügde 
Der Bürgermeister 
 
 
Reker  

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
387 Wahlbekanntmachung der Stadt Schieder-

Schwalenberg über die Stichwahl zum Amt des 
Landrates des Kreises Lippe am 27. Septem-
ber 2015 

 
Die Stichwahl um das Amt des Landrates des Kreises Lip-
pe zwischen den Bewerbern 
 

Friedel Heuwinkel 
(Landrat) 
Fürstenallee 1, 33189 Schlangen (CDU) 

 
und 

 
Dr. Axel Lehmann 
(Freier Journalist) 
Im Hoffeld 30A, 32760 Detmold  (SPD) 
 
findet am 27. September 2015 statt und dauert von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
1. Die Stadt Schieder-Schwalenberg ist in 8 allgemeine 

Stimmbezirke eingeteilt. 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-

tigten in der Zeit vom 10.08.2015 bis 23.08.2015 über-
sandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem die/der Wahlberechtigte wäh-
len kann. Bei der Wahl soll entweder die Wahlbenach-
richtigung oder ein amtlicher Ausweis vorgelegt werden.  

 
Der Briefwahlvorstand der Stadt Schieder-
Schwalenberg tritt am Wahltag um 16.00 in 32816 
Schieder-Schwalenberg, Ortsteil Schieder, Domäne 3, 
Rat- und Bürgerhaus,  zusammen. 

 
2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie/er eingetragen ist.  

 
Die/Der Wähler/in hat einen gültigen Personalausweis –
ausländische Unionsbürger: ihren Identitätsausweis- 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen, damit sie / er 
sich auf Verlangen über ihre/seine Person ausweisen 
kann. 
 

3. Für die Wahl wird mit amtlich hergestellten Stimmzet-
teln gewählt (rot mit schwarzem Aufdruck), die im 
Wahlraum bereitgehalten werden. 

 
Die/Der Wähler/in hat eine Stimme.  

 
4. Die/Der Wähler/in gibt ihre/seine Stimme in der Weise 

ab, dass sie/er den Namen des Bewerbers, dem sie/er 
ihre/seine Stimme geben will, in der dafür vorgesehe-
nen Spalte des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber die Stimme gel-
ten soll. 

 
 
 

 
 Die Stimmzettel müssen von der Wählerin / vom Wähler 

in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusam-
mengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, 
wie sie/er gewählt hat. 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, 

können an der Wahl  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk des Kreises Lippe oder 

b) durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 
Jede/r Wahlberechtigte, die/der durch Briefwahl wählen 
möchte, erhält auf Antrag von der Stadt Schieder-
Schwalenberg für die Stichwahl einen Wahlschein, ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzet-
telumschlag (blau), einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
(rot) und ein Merkblatt für die Briefwahl. Sie/er muss ih-
ren/seinen verschlossenen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort am Wahltag spätestens bis 16.00 
Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur 

einmal und nur persönlich ausüben.  
 
7. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 

einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jede/r hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 16. September 2015 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 18.09.2015 
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Gemeinde Schlangen 
 
388 Wahlbekanntmachung der Gemeinde Schlan-

gen über die Stichwahl zur Landratswahl am 
27. September 2015 

 
1. Am 27. September 2015 findet die Stichwahl des 

Landrates des Kreises Lippe statt. 
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
  
2. Die Gemeinde ist in 13 allgemeine Stimmbezirke 
 eingeteilt. 
  
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe- 
 rechtigten in der Zeit vom 10.08.2015 bis 
 23.08.2015 übersandt worden sind, sind der  
 Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in  
 dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
  
 Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag um 14.00 

Uhr im Standesamt, Trauzimmer, Im Dorfe 1a, 
Schlangen,  zusammen.  

  
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 
 des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerver- 
 zeichnis er eingetragen ist.  

Damit der Wähler sich auf Verlangen über seine 
Person ausweisen kann, ist der Personalausweis – 
bei ausländischen Unionsbürgern deren Identi-
tätsausweis oder Reisepass mitzubringen 

 
 
 
4. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vor-
gelegt werde 
 
Für die Wahl wird mit einem amtlich hergestellten 
Stimmzettel gewählt, der im Wahlraum bereit gehal-
ten wird. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer 
Wahlzelle des Wahlraums  oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und so zusam-
mengefaltet werden, dass nicht erkannt werden 
kann, wie er gewählt hat.  

 Der Wähler hat eine Stimme. 
  
 Auf dem Stimmzettel kann nur ein Bewerber ge-

kennzeichnet werden. 
  
5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Wähler die einen Wahlschein haben, können an der 

Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein aus-
gestellt ist, 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm-
bezirk dieses Wahlbezirks oder 

 b) durch Briefwahl teilnehmen. 
  
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 

Gemeinde die Briefwahlunterlagen  
 (Einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 

Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag) beschaffen. Der Wahlbriefumschlag  
mit dem Stimmzettel - im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag- und dem unterschriebenen Wahl-
schein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zu übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr ein-
geht. 

  
 Der Wahlbriefumschlag kann auch bei der angege-

benen Stelle abgegeben werden. 
  
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 

einmal und persönlich ausüben (§ 25 Kommunal-
wahlgesetz). Wer unbefugt wählt oder sonst ein un-
richtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu 5 Jahren oder mit Geldbuße bestraft. 

 Der Versuch ist strafbar  (§ 107 a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

  
 Schlangen, den 15.09.2015 
  
 Gemeinde Schlangen 
 Der Bürgermeister 
 
  
 Ulrich Knorr 
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